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 Veröffentlicht am 25.05.2016

Norm

GlBG §5 Abs2

1. GlBG § 5 heute

2. GlBG § 5 gültig ab 01.03.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 7/2011

3. GlBG § 5 gültig von 01.07.2004 bis 28.02.2011

Rechtssatz

Dem Anschein nach neutrale Bekleidungsvorschriften können Frauen in besonderer Weise gegenüber Männern

benachteiligen, sodass allenfalls vom Vorliegen einer mittelbaren Geschlechtsdiskriminierung auszugehen ist, sofern

diese Ungleichbehandlung nicht durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel zur Erreichung

dieses Ziels angemessen und erforderlich sind (§ 5 Abs 2 GlBG).Dem Anschein nach neutrale Bekleidungsvorschriften

können Frauen in besonderer Weise gegenüber Männern benachteiligen, sodass allenfalls vom Vorliegen einer

mittelbaren Geschlechtsdiskriminierung auszugehen ist, sofern diese Ungleichbehandlung nicht durch ein

rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sind

(Paragraph 5, Absatz 2, GlBG).
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